
Stadt Mirow                                   
Staatlich anerkannter Erholungsort

Der Bürgermeister
Beschlussvorlage

Mi 052/20

Anlagen:
Einreicher: Christian Kubanke Eingereicht am: 06.05.2020
Fachbereich: Sachgebiet Bauen und 

Objektverwaltung
Seiten: 1

Status: öffentlich

Beschlusstitel:
Änderung des Aufstellungsbeschlusses Nr. 02/2019 "Ferien auf dem Bauernhof - Hohe Brücke"

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung Mirow beschließt die Änderung des Aufstellungsbeschlusses Mi 102/19 zum Bebauungsplan Nr. 
02/2019 – „Ferien auf dem Bauernhof – Hohe Brücke“ zur Weiterführung des Verfahrens als vorhabenbezogener 
Bebauungsplan. 

Finanzierungsvorschlag:
Kostenstelle/Kostenträger
Sachkonto

Haushaltsjahr Soll Ist

Bemerkungen: 

Begründung:
Die Stadtvertretung Mirow hat mit ihrem Beschluss (Mi 102/19) vom 10.12.2019 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 02/2019 „Ferien auf dem Bauernhof – Hohe Brücke“ beschlossen. 
Den Empfehlungen des Amtes für Raumordnung und Landesplanung und des Landkreises folgend, soll nun eine 
Änderung des Aufstellungsbeschlusses von der Aufstellung eines Bebauungsplanes in einen Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan geändert und beschlossen werden. 
Der Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligung ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
Außerdem sind gemäß § 4a Abs. 4 BauGB der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 auszulegenden Unterlagen zusätzlich in das Internet (www.amt-mecklenburgische-kleinseenplatte“) 
einzustellen.
 

Vertreter Abstimmungsergebnis
Beratungsfolge Sitzungsdatum Ö/N gew. anw. ja nein enth. ausg. Zuständigkeit

 
1 Haupt- und Finanzausschuss 26.05.2020 N Vorberatung

 
2 Stadtvertretung Mirow 23.06.2020 Ö Entscheidung

Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot aufgrund des § 24 KV MV

Henry Tesch
Bürgermeister Siegel


